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Der Bürgermeister  
 
 

Gebührensatzung der Stadt Eberswalde 
für die Niederschlagswasserbeseitigung 

 
 
 
Aufgrund der §§ 3, 5 und 15 der Gemeindeordnung für  das Land 
Brandenburg (GO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 10.10.2001 
(GVBl. I S. 154), zuletzt geändert durch Art. 5 des  Gesetzes zur 
Änderung des Landesbeamtengesetzes und anderer dien strechtlicher 
Vorschriften vom 22.03.2004 (GVBl. I S. 59), der §§  64 und 66 des 
Brandenburgischen Wassergesetzes (BbgWG) vom 13.07. 1994 (GVBl. I S. 
302, ber. GVBl. I/97 S. 62), zuletzt geändert durch  Zweites Gesetz 
zur Änderung des brandenburgischen Wassergesetzes v om 29.06.2004 
(GVBl. I. S. 301), der §§ 2, 4, 6 und 10 des Kommun alabgabengesetzes 
für das Land Brandenburg in der Fassung der Bekannt machung vom 
31.03.2004 (GVBl. I S. 174), zuletzt geändert durch  Gesetz zur 
Änderung des Kommunalabgabengesetzes für das Land B randenburg vom 
29.06.2004 (GVBl. I S. 272), hat die Stadtverordnet enversammlung der 
Stadt Eberswalde am 16.12.2004 folgende Gebührensatzung für die 
Niederschlagswasserbeseitigung beschlossen: 
 
 

§ 1 
Allgemeines 

 
(1)  Die Stadt Eberswalde betreibt die Niederschlagswass erbe-

seitigung nach Maßgabe der Entwässerungssatzung – N ieder-
schlagswasser - in der jeweils geltenden Fassung al s 
öffentliche Einrichtungen. Die zur Beseitigung des auf dem 
Stadtgebiet angefallenen Niederschlagswassers erfor derlichen 
Anlagen bilden jeweils eine rechtliche und wirtscha ftliche 
Einheit. 

 
(2)  Die Stadt Eberswalde erhebt nach Maßgabe dieser Sat zung 

Benutzungsgebühren für die Inanspruchnahme der öffe ntlichen 
Niederschlagswasserbeseitigungsanlage (Niederschlag swasserge-
bühren). 

 
 
 

§ 2 
Niederschlagswassergebühren 

 
Für die Inanspruchnahme der öffentlichen Niederschl agswasserbe-
seitigungsanlagen und für die nach § 9 Abwasserabga bengesetz zu 
entrichtende Abwasserabgabe werden Niederschlagswas sergebühren für 
die Grundstücke erhoben, die an die öffentliche Nie derschlags-
wasserbeseitigungsanlage angeschlossen sind oder in  diese 
Niederschlagswasser entwässern. Dies gilt auch für Grundstücke, die 
als öffentliche Verkehrsflächen (Straßen, Wege und Plätze) genutzt 
werden, soweit sie nicht der Regelung des § 23 Abs.  5 BbgStrG 
unterfallen. 
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§ 3 
Gebührenmaßstab 

 
Die Niederschlagswassergebühr wird bemessen nach de r bebauten und 
befestigten an die öffentliche Niederschlagswasserb eseitigungsanlage 
angeschlossenen Grundstücksfläche zum Ersten des Mo nats, der auf den 
Monat des Anschlusses oder einer eventuellen Änderu ng der bebauten 
oder befestigten angeschlossenen Fläche folgt. Beba ute Grundstücks-
fläche ist die Fläche, die von einzelnen Gebäuden d es Grundstücks 
überdeckt wird. Als angeschlossen gelten alle Fläch en, von denen das 
Niederschlagswasser in die öffentliche Niederschlag swasserbeseiti-
gungsanlage gelangt. 
 
 
 

§ 4 
Gebührensatz 

 
Der Gebührensatz für die Inanspruchnahme der öffent lichen Nieder-
schlagswasserbeseitigungsanlage für die angeschloss enen Grundstücke 
im Bereich der jeweiligen Niederschlagswasserbeseit igungsanlage wird 
in einer gesonderten Satzung geregelt. 
 
 
 

§ 5 
Überwachungsentgelt 

 
Für jede Kontrolle von Niederschlagswassereinleiter n, hierzu gehören 
die Betriebsüberwachung, die Probeentnahme und die Laboranalysen, 
erhebt die Stadt Eberswalde Entgelte in Höhe des ih r tatsächlich 
entstandenen Aufwandes. Zahlungspflichtiger für das  Überwachungs-
entgelt ist, wer für die besondere Beschaffenheit d es Niederschlags-
wassers verantwortlich ist. Die Zahlungspflicht für  das Über-
wachungsentgelt entsteht mit Erbringung der Leistun g. 
 
 
 

§ 6 
Gebührenpflichtiger 

 
(1)  Gebührenpflichtig ist, wer Eigentümer des Grundstüc ks ist, bei 

Wohnungs- oder Teileigentum der Wohnungs- oder Teil eigentümer. 
Ist das Grundstück mit einem Erbbaurecht belastet, ist der 
Erbbauberechtigte anstelle des Eigentümers gebühren pflichtig. 
Besteht für das Grundstück ein Nutzungsrecht, so tr itt der 
Nutzer an die Stelle des Eigentümers. Nutzer sind d ie in § 9 
des Sachenrechtsbereinigungsgesetzes vom 21.09.1994  (BGBl. I 
S. 2457) genannten natürlichen oder juristischen Pe rsonen des 
privaten und öffentlichen Rechts.  
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Die Gebührenpflicht dieses Personenkreises entsteht  nur, wenn 
zum Zeitpunkt der Fälligkeit der Gebühr das Wahlrec ht über die 
Bestellung eines Erbbaurechts oder den Ankauf des G rundstücks 
gemäß §§ 15, 16 Sachenrechtsbereinigungsgesetz bere its 
ausgeübt und gegen den Anspruch des Nutzers keine d er nach dem 
Sachenrechtsbereinigungsgesetz statthaften Einreden  und 
Einwendungen geltend gemacht worden sind; andernfal ls bleibt 
die Gebührenpflicht des Eigentümers bestehen .  
Die Wohnungs- und Teileigentümer einer Eigentumsgem einschaft 
sind Gesamtschuldner der auf ihr gemeinschaftliches  Grundstück 
entfallenden Gebühren. Miteigentümer oder mehrere a us dem 
gleichen Grund dinglich Berechtigte sind Gesamtschu ldner. Für 
öffentliche Verkehrsflächen ist der Straßenbaulastt räger 
gebührenpflichtig. 

 
(2)  Bei einem Wechsel des Gebührenpflichtigen geht die Gebühren-

pflicht mit Beginn des auf den Übergang folgenden T ages auf 
den neuen Pflichtigen über. Wenn der bisherige Gebü hren-
pflichtige die Mitteilung über den Wechsel versäumt , so haftet 
er für die Gebühren, die auf den Zeitraum bis zum E ingang der 
Mitteilung bei der Stadt Eberswalde entfallen, nebe n dem neuen 
Pflichtigen. 

 
 
 

§ 7 
Entstehung und Beendigung der Gebührenpflicht 

 
Die Gebührenpflicht entsteht mit der betriebsfertig en Herstellung 
des Anschlusses. Sie erlischt, sobald der Grundstüc ksanschluss 
beseitigt wird. Sie entsteht ferner, wenn der Niede rschlagswasser-
beseitigungsanlage vor dem Grundstück Niederschlags wasser zugeführt 
wird. In diesem Fall erlischt die Gebührenpflicht, wenn die 
Zuführung endet. 
 
 
 

§ 8 
Erhebungszeitraum 

 
Erhebungszeitraum ist das Kalenderjahr. 
 
 
 

§ 9 
Veranlagung und Fälligkeit 

 
(1)  Auf die nach Ablauf des Erhebungszeitraumes festzus etzende 

Gebühr sind ab Beginn des Erhebungszeitraumes angem essene 
Vorauszahlungen zu leisten. Die Höhe der Vorauszahl ungen wird 
nach den Berechnungsdaten des vorhergehenden Erhebu ngszeit-
raumes bemessen. Fehlt eine Vorjahresabrechnung, so  sind die 
Berechnungsdaten zu schätzen. 
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(2)  Die Niederschlagswassergebühr wird durch Bescheid f estgesetzt 

und einen Monat nach der Bekanntgabe des Bescheides  fällig. 
Die Vorauszahlungen werden ebenfalls durch Bescheid  
festgesetzt und zu je einem Fünftel ihres Gesamtbet rages am 
15.03., 15.05., 15.07., 15.09. und 15.11. des Kalen derjahres 
fällig. Die Gebühr und die Vorauszahlungen können z usammen mit 
anderen Abgaben angefordert werden. 

 
(3)  Das Überwachungsentgelt nach § 5 wird einen Monat n ach 

Bekanntgabe der Rechnung fällig. 
 
 
 

§ 10 
Auskunfts-, Anzeige- und Duldungspflicht 

 
Die Pflichtigen haben der Stadt Eberswalde jede Aus kunft zu 
erteilen, die für die Festsetzung und Erhebung der Abgaben nach 
dieser Satzung erforderlich ist. Jeder Wechsel der Rechts-
verhältnisse am Grundstück ist der Stadt Eberswalde  sowohl vom 
Veräußerer als auch vom Erwerber innerhalb eines Mo nats schriftlich 
anzuzeigen. Dienstkräften oder mit besonderem Berec htigungsnachweis 
versehenen Beauftragten der Stadt Eberswalde ist de r Zutritt auf das 
Grundstück zu gewähren, um Bemessungsgrundlagen für  die Abgaben-
erhebung festzustellen oder zu überprüfen. Die Abga benpflichtigen 
haben das Betreten zu dulden. 
 
 
 

§ 11 
Datenverarbeitung 

 
(1)  Zur Ermittlung der Abgabenpflichtigen und zur Fests etzung der 

Abgaben im Rahmen der Veranlagung nach dieser Satzu ng ist die 
Verwendung der erforderlichen personenbezogen und g rund-
stücksbezogenen Daten aus dem Grundbuch, den Unterl agen der 
Unteren Bauaufsichtsbehörde, des Katasteramtes und der 
Einwohnermeldeämter durch die Stadt Eberswalde zulä ssig. Die 
Stadt Eberswalde darf sich diese Daten von den zust ändigen 
Ämtern und Behörden übermitteln lassen und zum Zwec ke der 
Abgabenerhebung nach dieser Satzung weiterverarbeit en. 

 
(2)  Die Stadt Eberswalde ist berechtigt, die im Zusamme nhang mit 

der Schmutzwasserentsorgung und Wasserversorgung an gefallenen 
und anfallenden personenbezogenen und grundstücksbe zogenen 
Daten und Wasserverbrauchsdaten für Zwecke der Abga benerhebung 
nach dieser Satzung zu verwenden und weiterzuverarb eiten.  

 
(3)  Die Stadt Eberswalde ist befugt, auf der Grundlage von Angaben 

der Abgabenpflichtigen und von den nach Absätzen 1 und 2 
anfallenden Daten ein Verzeichnis der Abgabenpflich tigen mit 
den für die Abgabenerhebung nach dieser Satzung erf orderlichen 
Daten zu führen und diese Daten zum Zwecke der Abga benerhebung 
nach dieser Satzung zu verwenden und weiterzuverarb eiten. 
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§ 12 
Ordnungswidrigkeiten 

 
(1)  Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlä ssig 

entgegen § 10 den in dieser Bestimmung genannten 
Mitteilungspflichten nicht oder nicht rechtzeitig n achkommt, 
den Zutritt nicht gewährt oder das Betreten nicht d uldet. 

 
(2)  Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße von 5 € bis 

1.000 € geahndet werden. Die Geldbuße soll den wirt schaft-
lichen Vorteil, den der Täter aus der Ordnungswidri gkeit 
gezogen hat, übersteigen. Reicht das satzungsmäßige  Höchstmaß 
hierzu nicht aus, kann es überschritten werden. 

 
(3)  Das Gesetz über Ordnungswidrigkeiten in der jeweils  geltenden 

Fassung findet Anwendung; zuständige Verwaltungsbeh örde ist 
die Stadt Eberswalde. 

 
 
 

§ 13 
Inkrafttreten 

 
Diese Satzung tritt am 01.01.2005 in Kraft. 
 
 
 
 
 
 
 

• veröffentlicht im Amtsblatt für die Stadt Eberswald e 
Jg. 12, Nr. 14, 28.12.2004 


